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2030
20340

Verordnung 
über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 

sowie 
zur Übertragung von Disziplinarbefugnissen

Vom 1. März 2005

2030

Artikel 1

Verordnung 
über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 

sowie zur Bestimmung der mit 
Disziplinarbefugnissen ausgestatteten 

dienstvorgesetzten Stellen 
im Geschäftsbereich des Innenministeriums

Auf Grund

1. des § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des Landesbeam-
tengesetzes (LBG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. November 2004
(GV. NRW. S. 752), in Verbindung mit § 4 Abs. 1
Satz 1 des Landesrichtergesetzes (LRiG) vom
29. März 1966 (GV. NRW. S. 217), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW.
S. 624),

2. des § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes (BRRG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 4. November 2004
(BGBl. I S. 2686), 

3. des § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung,
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und
Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Ju-
ni 1978 (GV. NRW. S. 286), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 9. September 2003 (GV. NRW.
S. 570),

4. des § 17 Abs. 5 Satz 2, § 32 Abs. 2 Satz 2 sowie § 81
Satz 2 des Disziplinargesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV. NRW.
S. 624)

wird für den Geschäftsbereich des Innenministeriums
verordnet:

§ 1 

Allgemeines

(1) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter und als
solche oder solcher zuständig für beamtenrechtliche
Entscheidungen über die persönlichen Angelegenheiten
der ihr oder ihm nachgeordneten Beamtinnen und Be-
amten ist die Leiterin oder der Leiter der Behörde oder
Einrichtung, bei der die Beamtin oder der Beamte ein
Amt bekleidet. Das gilt entsprechend für Beamtinnen
und Beamte ohne Amt.

(2) Das Ministerium kann die Zuständigkeit nach
Absatz 1 im Einzelfall an sich ziehen.

(3) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder Ver-
ordnung eine andere Stelle zuständig oder in den §§ 2
bis 6 etwas anderes bestimmt ist.

§ 2 

Beamtenverhältnis

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Ent-
lassung und Versetzung in den Ruhestand wird übertra-
gen

für die Beamtinnen und Beamten des einfachen, des
mittleren und des gehobenen Dienstes, für die Beamtin-
nen und Beamten auf Widerruf des höheren Dienstes
und für Ehrenbeamte bei

den Bezirksregierungen,

dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik,

dem Landesvermessungsamt,

den Gemeinsamen Gebietsrechenzentren,

dem Institut der Feuerwehr,

der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,

dem Institut für öffentliche Verwaltung, 

dem Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen,

der Fortbildungsakademie,

dem Landeskriminalamt,

der Polizei-Führungsakademie,

dem Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei,

den Zentralen Polizeitechnischen Diensten,

den Kreispolizeibehörden

auf die jeweilige Behörde oder Einrichtung.

(2) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Ent-
lassung und Versetzung in den Ruhestand wird übertra-
gen für die Beamtinnen und Beamten des höheren
Dienstes, denen ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 bis
A 15 verliehen ist oder wird, für die entsprechenden
Beamtinnen und Beamten ohne Amt und für Ehren-
beamte bei

1. den Bezirksregierungen, 

dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, 

dem Landesvermessungsamt, 

den Gemeinsamen Gebietsrechenzentren,

dem Institut der Feuerwehr, 

der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 

dem Institut für öffentliche Verwaltung, 

dem Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen, 

der Fortbildungsakademie, 

dem Landeskriminalamt, 

der Polizei-Führungsakademie, 

dem Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei,

den Zentralen Polizeitechnischen Diensten 

auf die jeweilige Behörde oder Einrichtung,

2. den Kreispolizeibehörden 

auf die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Behörde
ihren Sitz hat.

(3) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung von
Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes, denen
ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 mit der Funktion
eines Hauptdezernenten verliehen wird, erfolgt in Ab-
stimmung mit mir. Das Ausschreibungsverfahren für
diese Stellen ist mit mir abzustimmen.

(4) Für

1. andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Entscheidungen nach den §§ 8 bis 14 a und 30 bis 54
LBG, 

2. die Verlängerung der Probezeit (§ 23 Abs. 6 LBG),

3. Beförderungen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 und 3
LBG, § 25 a LBG,

4. die Übernahme nach § 128 Abs. 2 bis 4 BRRG,

5. die Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrund-
gehalt (§ 28 Abs. 2 LBG, § 130 Abs. 1 BRRG) sowie

6. die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
§ 130 Abs. 2 BRRG 

sind Dienstvorgesetzte die Leiterinnen oder Leiter der
nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden und
Einrichtungen in dem dort genannten Umfang.
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(5) Soweit die Ausübung der Befugnis zur Ernennung,
Entlassung und Versetzung in den Ruhestand nicht der
Landesregierung vorbehalten (§ 10 GO LR) und nicht
nach den Absätzen 1 oder 2 übertragen ist, wird diese
Befugnis von mir wahrgenommen. Das gilt entsprechend
für Entscheidungen nach Absatz 4. 

§ 3 

Versetzung, Abordnung, Umsetzung, 
Zuweisung gemäß § 123 a BRRG

(1) Für die Erklärung des Einverständnisses zu einer
Versetzung oder Abordnung in den Landesdienst und die
Versetzung oder Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn (§ 28, § 29 LBG, § 123 BRRG) sind Dienstvorge-
setzte die Leiterinnen oder Leiter der nach § 2 Abs. 1
und 2 zuständigen Behörden und Einrichtungen in dem
dort genannten Umfang; dies gilt nicht für Beamte des
höheren Dienstes.

(2) Für die Versetzung oder Abordnung von Beamtin-
nen oder Beamten des einfachen, des mittleren und des
gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes ihres Ge-
schäftsbereichs innerhalb des Landesdienstes sind
Dienstvorgesetzte

die Leiterinnen oder Leiter der Bezirksregierungen,

die Leiterinnen oder Leiter des Landesamts für
Datenverarbeitung und Statistik, 

die Leiterin oder der Leiter des Landesvermessungs-
amts, 

die Leiterinnen oder Leiter der Gemeinsamen
Gebietsrechenzentren, 

die Leiterin oder der Leiter des Instituts der Feuer-
wehr,

die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, 

die Leiterin oder der Leiter der Fortbildungsaka-
demie,

die Leiterin oder der Leiter des Landeskriminal-
amtes,

die Leiterin oder der Leiter des Instituts für öffent-
liche Verwaltung, 

die Leiterin oder der Leiter des Landesprüfungs-
amtes für Verwaltungslaufbahnen,

die Leiterin oder der Leiter des Instituts für Aus- und
Fortbildung der Polizei und

die Leiterin oder der Leiter der Zentralen Polizei-
technischen Dienste, 

die Leiterinnen oder Leiter der Kreispolizeibehörden; 

das gilt nicht für die Versetzung oder Abordnung an eine
oberste Landesbehörde.

(3) Für die Versetzung oder Abordnung von Polizei-
vollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamten des
mittleren und des gehobenen Dienstes sowie des höheren
Dienstes in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 15 inner-
halb des Landesdienstes sind Dienstvorgesetzte

1. die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsi-
dent für die Beamtinnen und Beamten ihrer Behörde
und der Kreispolizeibehörden ihres Bezirks,

2. die Leiterin oder der Leiter des Instituts für Aus- und
Fortbildung der Polizei für die Beamtinnen und Be-
amten ihrer oder seiner Einrichtung, 

3. die Leiterin oder der Leiter des Landeskriminal-
amts, der Polizei-Führungsakademie, des Instituts
für Aus- und Fortbildung der Polizei sowie der
Zentralen Polizeitechnischen Dienste für die Beam-
tinnen und Beamten ihrer oder seiner Behörde oder
Einrichtung;

das gilt nicht für die Versetzung oder Abordnung an eine
oberste Landesbehörde.

(4) In anderen als den in den Absätzen 1 bis 3 genann-
ten Fällen wird die Versetzung oder Abordnung von mir

verfügt oder das Einverständnis von mir erklärt. Das gilt
auch für die Zuweisung einer Tätigkeit nach den Vor-
schriften des BRRG.

(5) Die Umsetzung von Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamten des höheren Dienstes, die in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der Besetzung von Abteilungs-
leiterstellen infolge einer wesentlichen Veränderung im
Aufbau einer Kreispolizeibehörde steht, wird von mir
verfügt.

§ 4 

Nebentätigkeit

(1) Für Entscheidungen nach den §§ 67 bis 75 a LBG
sind Dienstvorgesetzte:

für die Beamtinnen und Beamten bei

den Bezirksregierungen,

dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik,

dem Landeskriminalamt,

dem Landesvermessungsamt, 

den Gemeinsamen Gebietsrechenzentren,

dem Institut der Feuerwehr, 

der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 

dem Institut für öffentliche Verwaltung, 

dem Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen, 

der Fortbildungsakademie, 

der Polizei-Führungsakademie, 

dem Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei, 

den Zentralen Polizeitechnischen Diensten, 

den Kreispolizeibehörden 

die Leiterin oder der Leiter der jeweiligen Behörde oder
Einrichtung.

(2) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen
wird die Entscheidung von mir getroffen. 

§ 5 

Klagen aus dem Beamtenverhältnis

(1) Die Befugnis, im Vorverfahren zu Klagen aus dem
Beamtenverhältnis über den Widerspruch zu entschei-
den, wird auf die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 genannten Behörden
und Einrichtungen übertragen, soweit sie oder eine der
ihnen nachgeordneten Behörden und Einrichtungen den
mit dem Widerspruch angefochtenen Verwaltungsakt er-
lassen oder die Handlung vorgenommen haben, gegen
die sich der Widerspruch richtet.

(2) Die Befugnis, das Land bei Klagen aus dem Beam-
tenverhältnis sowie Verfahren nach §§ 80, 80a oder 123
der Verwaltungsgerichtsordnung vor den Gerichten der
allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu vertreten,
wird auf die Behörden und Einrichtungen übertragen,
die den mit der Klage angefochtenen Verwaltungsakt er-
lassen oder die Handlung vorgenommen haben, gegen
die sich die Klage richtet. 

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Fällen entscheide ich über den Widerspruch
und vertrete das Land.

§ 6 

Sonstige Zuständigkeiten

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber um
Einstellung als Beamtin oder Beamter auf Probe in eine
Laufbahn des höheren Dienstes sowie die erstmalige Zu-
weisung zu einer der in § 2 genannten Behörden oder
Einrichtungen erfolgt durch mich. Die Auswahl der Be-
werberinnen und Bewerber um Einstellung als Beamtin
oder Beamter auf Widerruf des höheren Dienstes erfolgt
durch mich, soweit in einer Rechtsverordnung nichts an-
deres bestimmt ist.
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(2) Die Personalauswahl für die behördenübergreifen-
de Besetzung freier A 15 Stellen nehme ich vor. Die Er-
nennungszuständigkeit der in § 2 Abs. 2 genannten Be-
hörden wird hiervon nicht berührt.

(3) Es werden übertragen

1. alle vorbereitenden Maßnahmen bei der Einstellung
von Beamten des höheren Dienstes (Anforderung von
ärztlichen Gutachten, notwendige Beteiligungen etc.),

2. Abordnung von Beamten des höheren Dienstes inner-
halb der Einführungszeit,

3. Abordnung im Rahmen der Einführungszeit für den
Aufstieg vom gehobenen in den höheren allgemeinen
Verwaltungsdienst

auf die jeweilige Behörde oder Einrichtung. Das Aus-
wahlverfahren wird von mir durchgeführt; die Einfüh-
rung bei den obersten Landesbehörden (oberer Durch-
lauf) wird von mir festgelegt.

(4) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter ist

1. für die Entscheidung nach § 2 und § 11 BUKG und
die Festsetzung der Umzugskostenvergütung sowie

2. für die Bewilligung und Festsetzung von Trennungs-
entschädigung aus Anlass der Abordnung aus dienst-
lichen Gründen und deren Aufhebung (§ 1 Abs. 2
Nr. 6, 10 TEVO)

die Leiterin oder der Leiter der Behörde oder Einrich-
tung, bei der die Beamtin oder der Beamte beschäftigt
ist. Die Abordnung von Beamtinnen oder Beamten
zu Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie die
Abordnung oder Zuweisung an eine auswärtige Aus-
bildungsstelle ist im Einvernehmen mit mir vorzu-
nehmen.

(5) Entscheidungen nach den §§ 64 und 65 LBG wer-
den von dem nach § 1 Abs. 1 zuständigen Dienstvorge-
setzten getroffen. Hat sich der Vorgang, der den Gegen-
stand der Äußerung bildet, bei einer anderen Behörde
oder Einrichtung ereignet, so darf die Aussagegenehmi-
gung nur mit deren Zustimmung erteilt werden; mit Zu-
stimmung des zuständigen Dienstvorgesetzten kann die
Entscheidung in diesen Fällen auch von der Behörde
oder Einrichtung getroffen werden, bei der sich der be-
treffende Vorgang ereignet hat.

(6) Entscheidungen über

1. die Bewilligung von Altersteilzeit nach § 78 d LBG ab
der Besoldungsgruppe A 15 und

2. die Einstellung in Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 c
LBG 

bedürfen meiner Zustimmung.

(7) In den Fällen des Absatzes 4 hinsichtlich der Zusa-
ge der Umzugskostenvergütung, der Anerkennung einer
vorläufigen Wohnung und der Bewilligung von Tren-
nungsentschädigung sowie in den Fällen des Absatzes 5,
des § 1 Abs. 1, des § 2 Abs. 4, des § 3 Abs. 3 und des § 4
Abs. 1 ist Dienstvorgesetzter der Leiter von Behörden
und Einrichtungen der Leiter der unmittelbar überge-
ordneten Behörde oder Einrichtung, soweit sich nicht
aus § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 Satz 2, § 3 Abs. 4 oder § 4
Abs. 2 etwas anderes ergibt.

§ 7 

Disziplinarbefugnisse

(1) Soweit sich die Eigenschaft als dienstvorgesetzte
Stelle nicht bereits aus § 17 Abs. 5 Satz 1 LDG NRW
ergibt, bestimme ich zur dienstvorgesetzten Stelle für
die Beamtinnen und Beamten 

der Bezirksregierungen,

des Landesamtes für Datenverarbeitung und Sta-
tistik,

des Landeskriminalamtes,

der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren,

des Landesvermessungsamtes,

des Instituts der Feuerwehr,

des Instituts für öffentliche Verwaltung,

des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslauf-
bahnen,

der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,

der Fortbildungsakademie,

der Kreispolizeibehörden,

der Polizei-Führungsakademie,

des Instituts für Aus- und Fortbildung der Polizei
sowie

der Zentralen Polizeitechnischen Dienste

die Leiterin oder den Leiter dieser Behörden oder Ein-
richtungen. Gleiches gilt für die der Dienstaufsicht der
vorstehend genannten Behörden unterstehenden Beam-
tinnen und Beamten meines Geschäftsbereichs.

(2) Die Disziplinarbefugnis für Ruhestandsbeamtin-
nen und Ruhestandsbeamte wird auf die vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand zuständige dienstvorgesetzte Stel-
le gemäß Absatz 1 übertragen.

(3) Soweit sich die Befugnis zur Festsetzung der
Kürzung der Dienstbezüge sowie zur Erhebung der
Disziplinarklage nicht bereits aus § 32 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2, Abs. 3 LDG NRW ergibt, übertrage ich diese ge-
mäß § 32 Abs. 2 Satz 2 auf die in Absatz 1 genannten
Stellen. 

§ 8 

Übergangsregelung

Für Disziplinarverfahren, die vor In-Kraft-Treten
dieser Verordnung eingeleitet worden sind, verbleibt es
bei der bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung
bestehenden Zuständigkeitsregelung.

§ 9 

Außer-Kraft-Treten/Befristung

(1) Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die
Verordnung zur Übertragung beamtenrechtlicher Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Innenministeri-
ums vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 258) sowie die Ver-
ordnung zur Bestimmung der mit Disziplinarbefugnissen
ausgestatteten Dienstvorgesetzten im Geschäftsbereich
des Innenministeriums vom 25. November 1997 (GV.
NRW. S. 423) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2010 außer
Kraft. 

Artikel 2

20340

Verordnung 
über die Vertreterin oder 

den Vertreter des öffentlichen Interesses 
in Disziplinarsachen für das 
Land Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 43 Abs. 2 Satz 2 des Landesdiszipli-
nargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LDG
NRW) wird verordnet:

§ 1

Die Vertreterin oder der Vertreter des öffentlichen In-
teresses führt die Bezeichnung: 

„Die Vertreterin des öffentlichen Interesses in Diszipli-
narsachen für das Land Nordrhein-Westfalen“ oder
„Der Vertreter des öffentlichen Interesses in Disziplinar-
sachen für das Land Nordrhein-Westfalen“.

§ 2

Die Vertreterin oder der Vertreter des öffentlichen In-
teresses ist befugt, im Einzelfall geeignete Beamtinnen
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oder Beamte, die ihr oder ihm das zuständige Fach-
ministerium vorschlägt, als Beauftragte für die Durch-
führung ihrer oder seiner Aufgaben zu bestellen. Die
bestellten Beamtinnen oder Beamten sind bei der Durch-
führung ihres Auftrages an die Weisungen der Vertre-
terin oder des Vertreters des öffentlichen Interesses
gebunden.

§ 3

(1) Wesentlich im Sinne des 43 Abs. 2 Satz 1 LDG
NRW sind alle Vorgänge, die das öffentliche Interesse be-
rühren. 

(2) Wann das öffentliche Interesse berührt ist, ent-
scheidet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Wer-
den Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Dienst-
vergehens rechtfertigen, so ist das öffentliche Interesse
stets berührt, wenn wegen der Schwere des Dienstverge-
hens die Kürzung der Dienstbezüge, die Kürzung des
Ruhegehalts oder die Erhebung der Disziplinarklage in
Betracht kommt. Das öffentliche Interesse ist in der Re-
gel auch berührt, wenn der Verdacht eines Verbrechens
oder schwerwiegenden Vergehens gegeben ist, wenn das
Vergehen dienstlichen Bezug hat oder eine Berichterstat-
tung in der Presse stattgefunden hat.

§ 4

(1) In den Fällen des § 3 Abs. 1 unterrichtet die
dienstvorgesetzte Stelle (§ 17 Abs. 5 LDG NRW) unver-
züglich die Vertreterin oder den Vertreter des öffent-
lichen Interesses, sobald ein Disziplinarverfahren einge-
leitet wurde. Alle wesentlichen weiteren Verfahrens-
schritte, insbesondere die Erhebung der Disziplinar-
klage, die Einlegung der Berufung sowie jede das
Disziplinarverfahren abschließende Entscheidung, sind
unaufgefordert anzuzeigen. 

(2) Den Berichten an die Vertreterin oder den Vertre-
ter des öffentlichen Interesses sind Kopien der folgenden
Unterlagen beizufügen: Verfügung über die Einleitung
des Disziplinarverfahrens, Entscheidungen im strafge-
richtlichen Verfahren, Verfügung über die Erhebung der
Disziplinarklage, Berufungsbegründung, Begründung
der Revision, Disziplinarverfügung und Einstellungsver-
fügung. Wenn Urteile gem. § 267 Abs. 4 StPO in abge-
kürzter Form ergangen sind, ist auch die Vorlage der An-
klageschrift erforderlich.

§ 5

Durch die Unterrichtung der Vertreterin oder des Ver-
treters des öffentlichen Interesses in Disziplinarsachen
wird die weitere Durchführung des Disziplinarverfah-
rens nicht berührt.

§ 6

(1) Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die
Verordnung über den Vertreter des öffentlichen Interes-
ses in Disziplinarsachen für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 9. März 1982 (GV. NRW. S. 154) außer
Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2009
außer Kraft.

Artikel 3

20340

Verordnung 
zur Übertragung der Disziplinarbefugnisse 

für die Beamtinnen und Beamten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände 

sowie der 
Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Aufgrund 

1. des § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes (BRRG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 4. November 2004 (BGBl. I
S. 2686), in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Satz 2 Lan-
desdisziplinargesetz (LDG NRW) vom 16. November
2004 (GV. NRW. S. 624), 

2. der §§ 80 Satz 1 und 81 Satz 2 in Verbindung mit § 79
Abs. 2 Satz 2 Landesdisziplinargesetz (LDG NRW)
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) 

wird verordnet:

§ 1 

Widerspruchsverfahren

(1) Die Befugnis, im Verfahren nach § 41 Abs. 1 Lan-
desdisziplinargesetz (LDG NRW) über den Widerspruch
zu entscheiden, übertrage ich

a) für die Beamtinnen und Beamten sowie die Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten der Ge-
meinden und Gemeindeverbände auf die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder den Hauptverwaltungs-
beamten, 

b) für die Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamten sowie die in Ruhestand befind-
lichen Hauptverwaltungsbeamtinnen und Haupt-
verwaltungsbeamten der Gemeinden und Gemeinde-
verbände auf die Bezirksregierungen,

c) für die Beamtinnen und Beamten der Gemeindeprü-
fungsanstalt auf die Präsidentin oder den Präsiden-
ten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Das Ministerium kann die Befugnis nach Absatz 1 im
Einzelfall an sich ziehen.

§ 2 

Disziplinarbefugnisse

(1) Die Disziplinarbefugnis für Ruhestandsbeamtin-
nen und Ruhestandsbeamte der Gemeinden und Ge-
meindeverbände wird auf die vor dem Eintritt in den
Ruhestand zuständige dienstvorgesetzte Stelle gem. § 79
Landesdisziplinargesetz übertragen.

(2) Zur dienstvorgesetzten Stelle für die Beamtinnen
und Beamten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
bestimme ich die Präsidentin oder den Präsidenten
dieser Behörde. Dieser oder diese übt auch die Dis-
ziplinarbefugnisse für Ruhestandsbeamtinnen und
Ruhestandsbeamten der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW aus.

§ 3 

Befristung

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2009 außer Kraft.

Artikel 4
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft. 

Abweichend davon tritt Artikel 3 rückwirkend zum
1. Januar 2005 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. März 2005

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Fritz  B e h r e n s

– GV. NRW. 2005 S. 186
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2120

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Vom 1. März 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Artikel I

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(ÖGDG) vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2002 (GV. NRW.
S. 102), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender neuer
Satz 2 eingefügt:

„Hierbei berücksichtigt er auch das unterschiedli-
che gesundheitliche Verhalten, die unterschiedli-
chen Lebenslagen, die unterschiedlichen Gesund-
heitsrisiken und Krankheitsverläufe sowie die un-
terschiedliche Versorgungssituation von Frauen
und Männern.“

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

2. § 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

„Der Öffentliche Gesundheitsdienst arbeitet mit
den anderen an der gesundheitlichen Versorgung
Beteiligten, insbesondere mit den Trägern medizi-
nisch-sozialer Einrichtungen, den Kostenträgern,
den Trägern von Hilfeeinrichtungen einschließlich
der Einrichtungen für Gewaltopfer, den Selbst-
hilfegruppen sowie den Einrichtungen der Ge-
sundheitsvorsorge und des Patientenschutzes zu-
sammen.“

3. In § 5 Abs. 2 Nr. 3 werden die Wörter „das für das
Gesundheitswesen zuständige Ministerium als
oberste Gesundheitsbehörde“ durch die Wörter „die
für das Gesundheitswesen und für Umweltmedizin
zuständigen Ministerien als oberste Landesbehör-
den“ ersetzt.

4. § 10 wird wie folgt geändert:

4.1 

Der bisherige § 10 wird § 10 Abs. 1.

4.2 

In Satz 3 werden die Wörter „und regt Maßnahmen
zur Abwehr von gesundheitlichen Schäden oder
Langzeitwirkungen an“ gestrichen.

4.3

Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die untere Gesundheitsbehörde kann zur Ab-
wehr von gesundheitlichen Schäden oder Langzeit-
wirkungen in öffentlichen Gebäuden entsprechende
Maßnahmen anordnen.“

5. § 12 wird wie folgt geändert:

5.1 

In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch die
Wörter „Insbesondere der Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst“ ersetzt.

5.2 

In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Erzieher und
Lehrer“ ersetzt durch die Wörter „Erzieherinnen
und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer“.

6. § 13 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Erzieher und
Lehrer“ ersetzt durch die Wörter „Erzieherinnen
und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer“.

7. § 15 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die untere Gesundheitsbehörde wirkt mit an
der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung,
insbesondere gefährdeter Bevölkerungsgruppen, zu
AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krank-
heiten und an der Beratung infizierter und er-
krankter Personen sowie deren Angehörigen. Rat-
suchenden werden anonyme HIV-Untersuchungen
angeboten.“

8. In § 16 erhalten die Überschrift und die Absätze 1
und 2 folgende Fassung; Absatz 3 bleibt unverän-
dert:

„Menschen mit Behinderungen, 
psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

(1) Die untere Gesundheitsbehörde berät Menschen
mit Körper- und Sinnesbehinderungen, mit geisti-
gen und seelischen Behinderungen, psychisch
Kranke, Abhängigkeitskranke und ihre Angehöri-
gen.

(2) Die untere Gesundheitsbehörde hält für die Hil-
fen an Menschen mit geistigen und seelischen Behin-
derungen, psychisch Kranken, Abhängigkeitskran-
ken und ihren Angehörigen einen Sozialpsychiatri-
schen Dienst vor.“

9. § 17 wird wie folgt geändert:

9.1 

In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der Hygiene-
vorschriften“ durch die Wörter „der Anforderungen
an die Hygiene, soweit dies durch bundes- oder lan-
desrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist“ er-
setzt.

9.2 

In Absatz 1 werden die Nummern 1 bis 14 durch fol-
gende neue Nummern 1 bis 8 ersetzt: 

„1. Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes
Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken,
Entbindungseinrichtungen, Einrichtungen nach
§ 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes, vergleichbaren
Behandlungs-, Betreuungs- oder Versorgungsein-
richtungen,

2. Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge,
Kinder oder Jugendliche betreut werden, ins-
besondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kinder-
tagesstätten, Kinderhorten, Schulen oder sonsti-
gen Ausbildungseinrichtungen, Heimen, Ferien-
lagern und ähnlichen Einrichtungen,

3. Obdachlosenunterkünften, Gemeinschaftsunter-
künften für Asylbewerber, Spätaussiedler und
Flüchtlinge sowie sonstigen Massenunterkünf-
ten,

4. Justizvollzugsanstalten,

5. Einrichtungen des Leichen- und Bestattungswe-
sens,

6. Anlagen zur Versorgung mit Trinkwasser und
Brauchwasser,

7. Anlagen zur Entsorgung von Abwasser und Ab-
fällen, 

8. Badegewässern.“

9.3 

§ 17 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Einrichtungen nach Absatz 1 sind grundsätz-
lich regelmäßig und wenn Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die Anforderungen der Hygiene nicht
eingehalten werden, zu überwachen. Andere Ein-
richtungen können überwacht werden, soweit lan-
des- oder bundesrechtliche Regelungen dies vor-
sehen.“

10. § 20 wird wie folgt geändert:

In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort
„(Amtsapotheker)“ durch „(Amtsapothekerin/Amts-
apotheker)“ ersetzt.
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11. § 21 wird wie folgt geändert:

„Die untere Gesundheitsbehörde erstellt zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach § 6 regelmäßig Gesund-
heitsberichte auf der Grundlage eigener und der in
der Gesundheitskonferenz beratenen Erkenntnisse.
Dabei sind soziale und geschlechtsspezifische Gege-
benheiten regelmäßig einzubeziehen. Die untere Ge-
sundheitsbehörde macht die Berichte der Öffentlich-
keit zugänglich.“

12. In § 23 wird der 6. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„– Aufklärung, Beratung und Versorgung zu AIDS
und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten“.

13. § 24 wird wie folgt geändert:

13.1 

In § 24 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender neuer
Satz 2 eingefügt:

„Hinsichtlich der geschlechtsparitätischen Beset-
zung findet § 12 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz
Anwendung.“

13.2 

Satz 2 wird Satz 3.

13.3 

Ferner wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:

„Sofern eine Kommunale Gleichstellungsbeauf-
tragte nicht Mitglied der Gesundheitskonferenz ist,
findet § 18 Landesgleichstellungsgesetz Anwen-
dung.“

14. § 28 wird wie folgt geändert:

14.1 

In Absatz 1 Satz 1 wird vor der Zahl „17“ die Zahl
„10,“ eingefügt.

14.2 

In Absatz 3 werden die Wörter „Der Betriebsinha-
ber, sein Vertreter, sein Beauftragter oder der Inha-
ber der tatsächlichen Gewalt sind verpflichtet“ er-
setzt durch die Wörter „Die Betriebsinhaberinnen/
Betriebsinhaber, deren Vertretungen oder Beauftrag-
te oder Personen, die die tatsächliche Gewalt inne
haben, sind verpflichtet“.

14.3 

Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Weitere Überwachungsmaßnahmen zur Verhü-
tung übertragbarer Krankheiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz bleiben unberührt.“ 

14.4 

Absatz 6 entfällt.

15. § 31 wird § 30 und erhält die Überschrift „Über-
gangsvorschrift“.

16. § 30 wird § 31 und wie folgt gefasst:

„Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis
zum 31. Dezember 2008 über die Auswirkungen des
Gesetzes.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am Tage nach Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. März 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Innenminister

Dr. Fritz  B e h r e n s

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie

Birgit  F i s c h e r

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2005 S. 190

791
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Sicherung des 
Naturhaushalts und zur Entwicklung 

der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG)

Vom 1. März 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Sicherung des 

Naturhaushalts und zur Entwicklung 
der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG)

Artikel 1

Das Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur
Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW.
S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2004
(GV. NRW. S. 259), wird wie folgt geändert:

1. § 48c wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „Ist ein
Gebiet“ die Wörter „von gemeinschaftlicher Be-
deutung“ eingefügt, die Angabe „§ 19a Abs. 4“
wird durch die Angabe „§ 10 Abs. 6“ ersetzt, nach
dem Wort „sind“ wird das Wort „darin“ eingefügt
und werden die nachstehenden Wörter „in einem
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder
in einem Europäischen Vogelschutzgebiet“ ge-
strichen.

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 (neu) an-
gefügt:

„(5) Die im Ministerialblatt des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2005 (S. 66) –
SMBl. NRW. Gl.-Nr. 1000 vom 17. 12. 2004 –
bekannt gemachten Europäischen Vogelschutz-
gebiete sind durch dieses Gesetz mit ihren dort
jeweils aufgeführten Gebietsabgrenzungen und
mit den dort genannten gebietsspezifischen
Schutzzwecken nach Maßgabe der Sätze 3 bis 9
unter Schutz gestellt. Die Landesregierung wird
ermächtigt, Anpassungen der jeweiligen Gebiets-
abgrenzung oder des Schutzzwecks des jeweiligen
Gebietes durch Rechtsverordnung vorzunehmen,
soweit dies erforderlich ist, um der tatsächlichen
Entwicklung der Gebiete Rechnung zu tragen. In
Umsetzung der Richtlinie 79/409/EWG, auch in
Verbindung mit der Richtlinie 92/43/EWG, gelten
in den Europäischen Vogelschutzgebieten Ab-
satz 4, die §§ 48d und 48e sowie vertragliche Ver-
einbarungen im Sinne des Satzes 8. In ihnen ist
verboten

1. die Errichtung oder wesentliche Umgestaltung
genehmigungsbedürftiger baulicher oder sons-
tiger Anlagen oder Vorhaben, sofern diese zu
einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebie-
tes in seinen für den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteilen führen können,
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2. die Beseitigung oder Beeinträchtigung der
Brut-, Rast- und Schlafplätze der in der Richt-
linie 79/409/EWG in Anhang I und in Artikel 4
Abs. 2 genannten Arten,

3. die Störung und Vertreibung der vorgenannten
rastenden und brütenden Vogelarten und 

4. das Fällen von Horst- und Höhlenbäumen.

Unberührt von den Verboten des Satzes 4 Nrn. 1
bis 4 bleiben

1. § 63 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Satz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes und 

2. nicht vorsätzlich herbeigeführte Beeinträchti-
gungen, Störungen oder Vertreibungen im
Rahmen einer ordnungsgemäßen land-, forst-
oder fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung
oder der ordnungsgemäßen Jagd.

Ausgenommen von den Verboten sind Pläne und
Projekte, die die Voraussetzungen des § 48d
Abs. 4 bis 7 erfüllen. Insoweit findet § 69 auf die
Europäischen Vogelschutzgebiete keine Anwen-
dung.

Darüber hinaus besteht für die unteren Land-
schaftsbehörden die Verpflichtung, für die Euro-
päischen Vogelschutzgebiete Pflege- und Ent-
wicklungspläne aufzustellen.

Unter Beachtung des Absatzes 4 und der §§ 48d
und 48e können Schutz-, Pflege-, Entwicklungs-
und Wiederherstellungsmaßnahmen auch durch
vertragliche Vereinbarungen festgelegt werden.

Die Gebiete nach Satz 1 sind nachrichtlich in
den Landschaftsplan sowie in die ordnungsbe-
hördliche Verordnung gemäß § 42a zu überneh-
men. 

Alle Gebietskarten im Maßstab 1:5.000 können
bei den unteren Landschaftsbehörden eingesehen
werden.“

2. § 70 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält Nr. 3 folgende Fassung:

„gegen die in § 48c Abs. 5 aufgeführten Verbote
verstößt,“.

b) In Absatz 1 erhält Nr. 4 die Fassung der derzeiti-
gen Nr. 3.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.

Düsseldorf, den 1. März 2005 

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Justizminister

Wolfgang  G e r h a r d s

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit

Harald  S c h a r t a u

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport

Dr. Michael  V e s p e r

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bärbel  H ö h n

Für 
den Minister 

für Verkehr, Energie und Landesplanung

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder

Ute  S c h ä f e r

– GV. NRW. 2005 S. 191

2251
2254

Bekanntmachung 
des Achten Staatsvertrages 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Vom 8. März 2005

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sit-
zung am 24. Februar 2005 gemäß Artikel 66 Satz 2 der
Landesverfassung dem Achten Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Achter Rund-
funkänderungsstaatsvertrag) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird
gemäß Artikel 9 Abs. 2 gesondert bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 8. März 2005 

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Achter Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie
2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
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vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzer-
rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 
-diensten (Universaldienstrichtlinie), nachstehenden
Staatsvertrag:

2251

Artikel 1
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991
(GV. NRW. S. 408), zuletzt geändert durch den Siebten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis 26. Sep-
tember 2003 (GV. NRW. 2004 S. 34), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis erhält § 19 die Überschrift:

„§ 19 

Rundfunkprogramme“.

2. In § 12 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern
„Saarländischer Rundfunk“ das Komma durch ein
„und“ ersetzt und die Wörter „und Sender Freies
Berlin“ gestrichen.

3. In § 13 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehr-
wertdiensten dürfen nicht erzielt werden.“

4. § 16 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

5. § 19 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 19 

Rundfunkprogramme

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten je-
weils ein Fernsehvollprogramm gemäß § 1 Abs. 1
ARD-Staatsvertrag und § 2 Abs. 1 ZDF-Staatsver-
trag. Die einzelnen in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten dürfen insgesamt
nicht mehr als die zum 1. April 2004 verbreiteten
Fernsehprogramme veranstalten.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können gemein-
sam veranstalten

a) ein Fernsehprogramm mit kulturellem Schwer-
punkt; dabei können ausländische öffentlich-
rechtliche Veranstalter, vor allem aus den euro-
päischen Ländern, beteiligt werden und

b) zwei Spartenfernsehprogramme.

Sie beteiligen sich am Europäischen Fernsehkultur-
kanal.

(3) Die Programme nach Absatz 2 werden über
Satellit ausgestrahlt; die zusätzliche Verbreitung auf
anderen Übertragungswegen richtet sich nach Lan-
desrecht.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können ihre
Programme auch in digitaler Technik verbreiten; sie
sind darüber hinaus berechtigt, ausschließlich in di-
gitaler Technik jeweils bis zu drei weitere Fernseh-
programme mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung
und Information zu veranstalten. Die Programme
können jeweils zu einem Gesamtangebot unter
einem elektronischen Programmführer zusammen-
gefasst werden (Programmbouquets); der wechsel-
seitige Zugriff auf die gemeinsamen Programme ist
sicher zu stellen.

(5) Die Programme oder Programmbouquets nach
Absatz 4 dürfen bei digitaler Verbreitung insgesamt
für das ZDF den Umfang von einem und für die in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten den Umfang von zwei analogen Fernseh-
kanälen nicht übersteigen; ARD und ZDF verständi-
gen sich über die Aufteilung ihrer derzeitigen analo-
gen gemeinsamen Fernsehprogramme auf diese Ka-
näle.

(6) Neue bundesweit oder landesweit verbreitete
Fernsehprogramme dürfen die in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten

und das ZDF veranstalten, wenn im Austausch dazu
auf ein bisheriges Programmangebot nach Absatz 1
Satz 2, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 verzichtet und
der gesetzliche Programmauftrag auch durch das
neue Angebot erfüllt wird, ohne dass insgesamt
dadurch Mehrkosten entstehen.

(7) Die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten können insgesamt im
Hörfunk die Gesamtzahl ihrer zum 1. April 2004
verbreiteten analogen und digitalen Hörfunkpro-
gramme veranstalten. Hörfunkprogramme, die in-
haltsgleich in analoger und digitaler Technik
ausgestrahlt werden, gelten dabei nur als ein
Hörfunkprogramm. Die Möglichkeit der in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts
ihre analogen oder digitalen Hörfunkangebote
durch andere Hörfunkangebote oder durch Koope-
rationen zu ersetzen, ohne dass insgesamt dadurch
Mehrkosten entstehen, bleibt nach Maßgabe von
Satz 1 unberührt. Der Austausch eines digitalen
Programms gegen ein analoges Programm ist nicht
zulässig.

(8) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten wirken auf eine Bündelung
ihrer Hörfunkprogramme und weitere Kooperatio-
nen hin. Sie berichten hierüber im Rahmen von § 11
Abs. 4.“

6. § 25 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) In den beiden bundesweit verbreiteten reich-
weitenstärksten Fernsehvollprogrammen sind min-
destens im zeitlichen und regional differenzierten
Umfang der Programmaktivitäten zum 1. Juli 2002
nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fens-
terprogramme zur aktuellen und authentischen
Darstellung der Ereignisse des politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in
dem jeweiligen Land aufzunehmen. Der Hauptpro-
grammveranstalter hat organisatorisch sicherzu-
stellen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des
Fensterprogrammveranstalters gewährleistet ist.
Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine geson-
derte Zulassung zu erteilen. Fensterprogrammver-
anstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen
zueinander nicht im Verhältnis eines verbundenen
Unternehmens nach § 28 stehen. Mit der Organisa-
tion der Fensterprogramme ist zugleich deren Fi-
nanzierung durch den Hauptprogrammveranstal-
ter sicherzustellen. Die Landesmedienanstalten
stimmen die Organisation der Fensterprogramme
in zeitlicher und technischer Hinsicht unter Be-
rücksichtigung der Interessen der betroffenen Ver-
anstalter ab.“

7. In § 33 wird die Verweisung auf die „§§ 31 und 32“
ersetzt durch die Verweisung auf die „§§ 25, 31 und
32“.

8. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Ein zusätz-
licher Anteil von der einheitlichen Rundfunkgebühr
in Höhe von zwei vom Hundert“ ersetzt durch die
Wörter „Der in § 10 des Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrages bestimmte Anteil“.

9. § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 wird wie folgt neu gefasst:

„entgegen § 53 Abs. 1 Satz 2 durch Zugangsberech-
tigungssysteme oder Schnittstellen für Anwen-
dungsprogramme oder Systeme, die auch die Aus-
wahl von Fernsehprogrammen steuern und die als
übergeordnete Benutzeroberfläche für alle über das
System angebotenen Dienste verwendet werden,
oder aufgrund der Ausgestaltung von Entgelten An-
bieter von Rundfunk oder Telemedien unmittelbar
oder mittelbar bei der Verbreitung ihrer Angebote
unbillig behindert oder gegenüber gleichartigen An-
bietern ohne sachlich gerechtfertigten Grund unter-
schiedlich behandelt,

entgegen § 53 Abs. 2 Satz 1 die Verwendung eines
Zugangsberechtigungssystems oder eines Systems
nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder das Eigentum an
Schnittstellen für Anwendungsprogramme oder die
Entgelte für die Kabeleinspeisung oder die Bünde-
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lung und Vermarktung von Programmen der zustän-
digen Landesmedienanstalt nicht unverzüglich an-
zeigt,

entgegen § 53 Abs. 2 Satz 2 Änderungen hinsichtlich
der Angaben nach § 53 Abs. 2 Satz 1 der zuständi-
gen Landesmedienanstalt nicht unverzüglich anzeigt
oder

entgegen § 53 Abs. 2 Satz 3 der zuständigen Landes-
medienanstalt auf Verlangen die erforderlichen Aus-
künfte nicht oder in nicht ausreichendem Maße er-
teilt.“

10. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es werden die folgenden Sätze 3 und 4 ein-
gefügt:

„Landesrechtliche Regelungen zur analogen
Kanalbelegung sind zulässig, soweit sie zur
Erreichung klar umrissener Ziele von allge-
meinem Interesse erforderlich sind. Sie kön-
nen insbesondere zur Sicherung einer plura-
listischen, am Gebot der Meinungsvielfalt
orientierten Medienordnung getroffen wer-
den.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Werden in einer Kabelanlage Fernsehpro-
gramme oder vergleichbare Telemedien zusätz-
lich oder ausschließlich digital verbreitet, gelten
für digital genutzte Kapazitäten die Bestimmun-
gen der Absätze 3 bis 5.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt:

„2. Übertragungskapazitäten für die priva-
ten Rundfunkprogramme, die Regionalfens-
ter gemäß § 25 enthalten, zur Verfügung ste-
hen,“.

bb) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die
Nummern 3 bis 5

cc) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die
Verweisung auf die Nummern 1 und 2 er-
setzt durch die Verweisung auf die Num-
mern 1 bis 3.

11. In § 52 a Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 ange-
fügt:

„Die analoge terrestrische Fernsehversorgung kann
auch dann eingestellt werden, wenn der Empfang
der Programme über einen anderen Übertragungs-
weg gewährleistet ist.“

12. § 53 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 53 

Zugangsfreiheit

(1) Anbieter von Telekommunikationsdienstleistun-
gen, die Rundfunk oder vergleichbare Telemedien
verbreiten, haben zu gewährleisten, dass die einge-
setzte Technik ein vielfältiges Angebot ermöglicht.
Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen Anbieter
von Rundfunk oder Telemedien weder unmittelbar
noch mittelbar

1. durch Zugangsberechtigungssysteme,

2. durch Schnittstellen für Anwendungsprogram-
me,

3. durch Systeme, die auch die Auswahl von Fern-
sehprogrammen steuern und die als übergeord-
nete Benutzeroberfläche für alle über das System
angebotenen Dienste verwendet werden, oder

4. aufgrund der Ausgestaltung von Entgelten

bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behin-
dert oder gegenüber gleichartigen Anbietern ohne
sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich be-
handelt werden.

(2) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungs-
systems oder eines Systems nach Absatz 1 Satz 2
Nr. 3, das Eigentum an Schnittstellen für An-
wendungsprogramme, die Entgelte für die Kabel-
einspeisung sowie die Bündelung und Ver-
marktung von Programmen sind der jeweils
zuständigen Landesmedienanstalt unverzüglich
anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen entspre-
chend. Der zuständigen Landesmedienanstalt sind
auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt wird tätig
nach einer Anzeige gemäß Absatz 2, aufgrund einer
Information durch die Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post oder nach Beschwerde
von Rundfunkveranstaltern, Anbietern von Tele-
medien oder von Nutzern.

(4) Ob ein Verstoß gegen Absatz 1 vorliegt, entschei-
det die zuständige Landesmedienanstalt im Beneh-
men mit der Regulierungsbehörde für Telekommuni-
kation und Post.

(5) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des
Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkveran-
stalters erteilt wurde oder der Anbieter oder Ver-
wender von Diensten seinen Sitz, Wohnsitz oder in
Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt
hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in deren
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervor
tritt.

(6) Die Landesmedienanstalten regeln durch über-
einstimmende Satzungen Einzelheiten zur inhaltli-
chen und verfahrensmäßigen Konkretisierung der
Absätze 1 bis 4.“

13. § 54 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezem-
ber 2004“ ersetzt durch das Datum „31. Dezem-
ber 2008“.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Datum „31. Dezem-
ber 2004“ ersetzt durch das Datum „31. Dezem-
ber 2008“.

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Datum „31. Dezem-
ber 2005“ ersetzt durch das Datum „31. Dezem-
ber 2009“.

d) In Absatz 5 Satz 2 wird das Datum „31. Dezem-
ber 2004“ ersetzt durch das Datum „31. Dezem-
ber 2008“.

2251

Artikel 2
Änderung des ARD-Staatsvertrages

In § 9 Satz 3 des ARD-Staatsvertrages vom 31. August
1991 (GV. NRW. S. 408), zuletzt geändert durch den Sieb-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis 26.
September 2003 (GV. NRW. 2004 S. 34), wird das Datum
„31. Dezember 2004“ ersetzt durch das Datum „31. De-
zember 2008“.

2251

Artikel 3
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991 (GV.
NRW. S. 408), zuletzt geändert durch den Siebten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis 26. Sep-
tember 2003 (GV. NRW. 2004 S. 34), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe g werden die Wörter „der Deutschen
Angestelltengewerkschaft“ ersetzt durch die Wör-
ter „von ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft e. V. –“.

b) In Buchstabe h wird das Wort „Handelstages“
ersetzt durch das Wort „Handelskammertages“.
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c) In Buchstabe j werden die Wörter „Industriege-
werkschaft Medien, Druck und Papier, Publizistik
und Kunst“ ersetzt durch die Wörter „ver.di –
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. – aus
dem Fachbereich für Medien“.

2. In § 28 Nr. 6 wird zweimal das Wort „leitenden“
durch das Wort „außertariflichen“ ersetzt.

3. In § 33 Abs. 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember
2004“ ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

2251

Artikel 4
Änderung des 

Deutschlandradio-Staatsvertrages

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni
1993 (GV. NRW. S. 874), zuletzt geändert durch den Sieb-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis 26.
September 2003 (GV. NRW. 2004 S. 34), wird wie folgt
geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die §§ 34 und 35 werden gestrichen.

b) Der bisherige § 36 wird § 34.

c) Der bisherige § 37 wird § 35.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 3 wird Absatz 2.

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 3 werden die
Wörter „einschließlich der dazugehörigen jewei-
ligen Programmdirektionen“ gestrichen.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Programme und Angebote der Körper-
schaft und ihrer Mitglieder sind auf der Grund-
lage einer Vereinbarung wechselseitig in den je-
weiligen Programmen und Angeboten unentgelt-
lich zu bewerben.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

4. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe l werden die Wörter „Reichsbundes
der Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und
Hinterbliebenen“ ersetzt durch die Wörter „So-
zialverbandes Deutschland e. V.“.

b) In Buchstabe r werden die Wörter „der IG Medi-
en/Fachgruppe Journalismus, Landesbezirk
Rheinland-Pfalz/Saar“ ersetzt durch die Wörter
„von ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft e. V. – Landesbezirk Rheinland-Pfalz – aus
dem Fachbereich Medien“.

5. § 27 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit
dem Verwaltungsrat die Direktoren und aus deren
Mitte seine Stellvertretung.“

6. In § 28 Nr. 6 wird das Wort „leitenden“ durch das
Wort „außertariflichen“ ersetzt.

7. In § 29 Satz 1 werden die Wörter „von ihren Mitglie-
dern“ durch die Wörter „aus Mitteln der Rundfunk-
gebühr“ ersetzt.

8. In § 33 Abs. 2 Satz 1 werden hinter dem Wort „Fas-
sung“ die Wörter „nach Maßgabe der für die „Deut-
sche Welle“ geltenden Vorschriften“ eingefügt.

9. Die §§ 34 und 35 werden gestrichen.

10. Der bisherige § 36 wird der neue § 34 und in Ab-
satz 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2004“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

11. Der bisherige § 37 wird § 35 und wie folgt neu ge-
fasst:

„§ 35 

In-Kraft-Treten

Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.“

2251

Artikel 5
Änderung des 

Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August
1991 (GV. NRW. S. 408), zuletzt geändert durch den Sieb-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis 26.
September 2003 (GV. NRW. 2004 S. 34), wird wie folgt
geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) § 5a wird gestrichen.

b) § 6 erhält die Überschrift:

„§ 6 Gebührenbefreiung natürlicher Personen“.

c) § 10 erhält die Überschrift:

„§ 10 Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-
Treten“.

d) Es wird folgender neuer § 11 angefügt:

„§ 11 Übergangsbestimmungen“.

2. In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Regelung
des § 5“ durch die Wörter „Regelungen der §§ 5 und
6“ ersetzt.

3. In § 3 Abs. 2 Nr. 9 wird der Klammerzusatz „(Haus-
haltsauflösung oder sonstige Ereignisse)“ gestrichen.

4. § 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Verjährung richtet sich nach den Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regel-
mäßige Verjährung.“

5. § 5 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5

Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte

(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für
weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die
von einer natürlichen Person oder ihrem Ehegatten

1. in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug zum
Empfang bereitgehalten werden, wobei für
Rundfunkempfangsgeräte in mehreren Wohnun-
gen für jede Wohnung eine Rundfunkgebühr zu
entrichten ist;

2. als der allgemeinen Zweckbestimmung nach
tragbare Rundfunkempfangsgeräte vorüberge-
hend außerhalb ihrer Wohnung oder vorüberge-
hend außerhalb ihres Kraftfahrzeuges zum Emp-
fang bereitgehalten werden.

Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des Sat-
zes 1 besteht auch nicht für weitere Rundfunkemp-
fangsgeräte, die von Personen zum Empfang bereit-
gehalten werden, welche mit dem Rundfunkteilneh-
mer in häuslicher Gemeinschaft leben und deren
Einkommen den einfachen Sozialhilferegelsatz nicht
übersteigt.

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Satz 1 gilt
nicht für Zweitgeräte in solchen Räumen oder
Kraftfahrzeugen, die zu anderen als privaten Zwe-
cken genutzt werden. Auf den Umfang der Nutzung
der Rundfunkempfangsgeräte, der Räume oder der
Kraftfahrzeuge zu den in Satz 1 genannten Zwecken
kommt es nicht an. Die Rundfunkgebühr ist zu zah-
len für

1. Zweitgeräte in Gästezimmern des Beherber-
gungsgewerbes bei Betrieben mit bis zu 50 Gäs-
tezimmern in Höhe von jeweils 50 vom Hundert,
bei Betrieben mit mehr als 50 Gästezimmern in
Höhe von jeweils 75 vom Hundert,

2. Rundfunkgeräte in gewerblich vermieteten Feri-
enwohnungen bei Betrieben mit bis zu 50 Ferien-
wohnungen ab der zweiten Ferienwohnung in
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Höhe von jeweils 50 vom Hundert, bei Betrieben
mit mehr als 50 Ferienwohnungen ab der zwei-
ten Ferienwohnung in Höhe von jeweils 75 vom
Hundert, 

3. Rundfunkgeräte in nicht gewerblich vermieteten
Ferienwohnungen auf ein und demselben Grund-
stück mit der privaten Wohnung des Rundfunk-
teilnehmers oder auf damit zusammenhängenden
Grundstücken ab der zweiten Ferienwohnung in
Höhe von jeweils 50 vom Hundert.

(3) Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte (insbe-
sondere Rechner, die Rundfunkprogramme aus-
schließlich über Angebote aus dem Internet wieder-
geben können) im nicht ausschließlich privaten Be-
reich ist keine Rundfunkgebühr zu entrichten, wenn

1. die Geräte ein und demselben Grundstück oder
zusammenhängenden Grundstücken zuzuordnen
sind und

2. andere Rundfunkempfangsgeräte dort zum Emp-
fang bereitgehalten werden.

Werden ausschließlich neuartige Rundfunkemp-
fangsgeräte, die ein und demselben Grundstück oder
zusammenhängenden Grundstücken zuzuordnen
sind, zum Empfang bereitgehalten, ist für die Ge-
samtheit dieser Geräte eine Rundfunkgebühr zu ent-
richten.

(4) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der
Herstellung, dem Verkauf, dem Einbau oder der
Reparatur von Rundfunkempfangsgeräten befassen,
sind berechtigt, bei Zahlung der Rundfunkgebühren
für ein Rundfunkempfangsgerät weitere entspre-
chende Geräte für Prüf- und Vorführzwecke auf ein
und demselben Grundstück oder zusammenhängen-
den Grundstücken gebührenfrei zum Empfang be-
reit zu halten. Außerhalb der Geschäftsräume kön-
nen Rundfunkempfangsgeräte von diesem Unter-
nehmen gebührenfrei nur bis zur Dauer einer Woche
zu Vorführzwecken bei Dritten zum Empfang bereit-
gehalten werden.

(5) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
die Landesmedienanstalten sowie die nach Landes-
recht zugelassenen privaten Rundfunkveranstalter
oder -anbieter sind von der Rundfunkgebühren-
pflicht befreit. Die Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post ist von der Rundfunkge-
bührenpflicht für ihre Dienstgeräte befreit, soweit
sie diese im Zusammenhang mit ihren hoheitlichen
Aufgaben bei der Verbreitung von Rundfunk zum
Empfang bereithält.

(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2
des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener
Übereinkommen vom 18. April 1961 über diploma-
tische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) oder ent-
sprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genie-
ßen, sind von der Rundfunkgebührenpflicht be-
freit.

(7) Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
wird auf Antrag für Rundfunkempfangsgeräte ge-
währt, die in folgenden Betrieben oder Einrichtun-
gen für den jeweils betreuten Personenkreis ohne
besonderes Entgelt bereitgehalten werden:

1. In Krankenhäusern, Krankenanstalten, Heilstät-
ten sowie in Erholungsheimen für Kriegsbeschä-
digte und Hinterbliebene, in Gutachterstationen,
die stationäre Beobachtungen durchführen, in
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation so-
wie in Müttergenesungsheimen;

2. in Einrichtungen für behinderte Menschen, ins-
besondere in Heimen, in Ausbildungsstätten und
in Werkstätten für behinderte Menschen;

3. in Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch
des Sozialgesetzbuches);

4. in Einrichtungen für Suchtkranke, der Alten-
hilfe, für Nichtsesshafte und in Durchwanderer-
heimen.

§ 6 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend.

(8) Voraussetzung für die Befreiung von der Rund-
funkgebührenpflicht nach Absatz 7 ist, dass die
Rundfunkempfangsgeräte von dem jeweiligen
Rechtsträger des Betriebes oder der Einrichtung be-
reitgehalten werden. Die Gebührenbefreiung tritt
nur ein, wenn der Rechtsträger gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung dient. Das gleiche gilt, wenn bei
dem Betrieb oder der Einrichtung eines Rechtsträ-
gers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Kranken-
häusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Al-
tenpflegeheimen genügt es, wenn diese Einrichtun-
gen gemäß § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes von
der Gewerbesteuer befreit sind.

(9) Die Rundfunkanstalt kann verlangen, dass in
den Fällen des Absatzes 8 Satz 2 die Befreiung von
der Körperschaftssteuer gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes oder bei Krankenhäu-
sern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Alten-
pflegeheimen in den Fällen des Absatzes 8 Satz 4
die Befreiung von der Gewerbesteuer gemäß § 3
Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes nachgewiesen
wird.

(10) Weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgerä-
te), die in öffentlichen allgemein bildenden oder be-
rufsbildenden Schulen, staatlich genehmigten oder
anerkannten Ersatzschulen oder Ergänzungsschu-
len, soweit sie auf gemeinnütziger Grundlage arbei-
ten, von dem jeweiligen Rechtsträger der Schule zu
Unterrichtszwecken zum Empfang bereitgehalten
werden, sind von der Rundfunkgebühr befreit. Ab-
weichende landesrechtliche Regelungen bleiben un-
berührt.“

6. § 6 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6 

Gebührenbefreiung natürlicher Personen

(1) Von der Rundfunkgebührenpflicht werden auf
Antrag folgende natürliche Personen und deren
Ehegatten im ausschließlich privaten Bereich be-
freit:

1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches
des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) oder nach
den §§ 27 a oder 27 d des Bundesversorgungsge-
setzes,

2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches),

3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosen-
geld II einschließlich von Leistungen nach § 22
ohne Zuschläge nach § 24 des Zweiten Buches
des Sozialgesetzbuches,

4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz,

5. nicht bei den Eltern lebende Empfänger von
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz,

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e
des Bundesversorgungsgesetzes,

7.

a) blinde oder nicht nur vorübergehend we-
sentlich sehbehinderte Menschen mit einem
Grad der Behinderung von 60 vom Hundert
allein wegen der Sehbehinderung;

b) hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind
oder denen eine ausreichende Verständigung
über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht
möglich ist,

8. behinderte Menschen, deren Grad der Behinde-
rung nicht nur vorübergehend wenigsten 80
vom Hundert beträgt und die wegen ihres Lei-
dens an öffentlichen Veranstaltungen ständig
nicht teilnehmen können,

9. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Sieb-
ten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialge-
setzbuches oder von Hilfe zur Pflege als Leis-
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tung der Kriegsopferfürsorge nach dem Bun-
desversorgungsgesetz oder von Pflegegeld nach
landesgesetzlichen Vorschriften und

10. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1
des Lastenausgleichsgesetzes oder Personen,
denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c des Lastenaus-
gleichsgesetzes ein Freibetrag zuerkannt wird.

Innerhalb der Hausgemeinschaft wird Gebührenbe-
freiung gewährt, wenn

1. der Haushaltsvorstand selbst zu dem in Satz 1
aufgeführten Personenkreis gehört,

2. der Ehegatte des Haushaltsvorstandes zu dem in
Satz 1 aufgeführten Personenkreis gehört oder 

3. ein anderer Haushaltsangehöriger, der zu dem in
Satz 1 aufgeführten Personenkreis gehört, nach-
weist, dass er selbst das Rundfunkempfangsgerät
zum Empfang bereithält.

(2) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für
die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
durch die Vorlage des entsprechenden Bescheides
im Original oder in beglaubigter Kopie nachzuwei-
sen.

(3) Unbeschadet der Gebührenbefreiung nach Ab-
satz 1 kann die Rundfunkanstalt in besonderen Här-
tefällen auf Antrag von der Rundfunkgebühren-
pflicht befreien.

(4) Der Antrag ist bei der für die Erhebung von
Rundfunkgebühren zuständigen Landesrundfunk-
anstalt zu stellen, die über den Antrag entscheidet.

(5) Der Beginn der Befreiung von der Rundfunkge-
bührenpflicht wird in der Entscheidung über den
Antrag auf den Ersten des Monats festgesetzt, der
dem Monat folgt, in dem der Antrag gestellt wird;
wird der Antrag vor Ablauf der Frist eines gültigen
Befreiungsbescheides gestellt, wird der Beginn der
neuen Befreiung auf den Ersten des Monats nach
Ablauf der Frist festgesetzt.

(6) Die Befreiung ist nach der Gültigkeitsdauer des
Bescheides nach Absatz 2 zu befristen. Ist der Be-
scheid nach Absatz 2 unbefristet, so kann die Befrei-
ung auf drei Jahre befristet werden, wenn eine Än-
derung der Umstände möglich ist, die dem Tatbe-
stand zugrunde liegen. Wird der Bescheid nach Ab-
satz 2 unwirksam, zurückgenommen oder widerru-
fen, so endet die Befreiung. Umstände nach Satz 3
sind von dem Berechtigten unverzüglich der in Ab-
satz 4 bezeichneten Landesrundfunkanstalt mitzu-
teilen.“

7. § 5 a wird gestrichen.

8. § 7 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Verjährung des Erstattungsanspruchs richtet
sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches über die regelmäßige Verjährung.“

9. In § 8 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt oder
die von ihr nach Absatz 2 beauftragte Stelle kann
zur Feststellung, ob ein Rundfunkteilnehmerver-
hältnis vorliegt, oder im Rahmen des Einzugs der
Rundfunkgebühren entsprechend § 28 des Bundes-
datenschutzgesetzes personenbezogene Daten er-
heben, verarbeiten oder nutzen. Das Verfahren der
regelmäßigen Datenübermittlung durch die Melde-
behörden nach den Meldegesetzen oder Meldeda-
tenübermittlungsverordnungen der Länder bleibt
unberührt.“

10. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 

Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.
Er kann von jedem der vertragsschließenden Länder
zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann
erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. Wird der
Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt,

kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu
einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären.
Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsver-
hältnis der übrigen Länder zueinander unberührt,
jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang
der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt
kündigen.

(2) Die Rundfunkgebührenbefreiungsverordnungen
der Länder treten mit In-Kraft-Treten dieses Staats-
vertrags außer Kraft.“

11. Es wird folgender § 11 neu angefügt:

„§ 11 

Übergangsbestimmungen

(1) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefrei-
ungsbescheide, die vor In-Kraft-Treten dieses
Staatsvertrages rechtswirksam erteilt wurden,
bleiben auch nach der Änderung der Regelungen
der §§ 5 und 6 dieses Staatsvertrages bis zum
Ablauf ihrer Gültigkeit, längstens jedoch bis zum
31. März 2008, gültig.

(2) Bis zum 31. Dezember 2006 sind für Rechner, die
Rundfunkprogramme ausschließlich über Angebote
aus dem Internet wiedergeben können, Gebühren
nicht zu entrichten.“

2251

Artikel 6
Änderung des 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. Au-
gust 1991 in der Fassung des Artikels 5 des Dritten
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 26. November
1996 (GV. NRW. S. 484), zuletzt geändert durch den
Sechsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 20./21.
Dezember 2001 (GV. NRW. 2002 S. 178), wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird folgender neuer Halbsatz an-
gefügt:

„und umfassen auch die wirtschaftlichen
Auswirkungen eingegangener Selbstver-
pflichtungen.“

bb) In Satz 5 wird folgender neuer Halbsatz an-
gefügt:

„sowie hinsichtlich der Zuordnung der Kos-
ten zu bestimmten Ausgabenfeldern (insbe-
sondere Programmen, Online-Angeboten und
Marketing).“

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:

„(3) Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweite-
rung und zur Verbesserung der Betriebsanlagen
aufgenommen werden. Die Aufnahme muss be-
triebswirtschaftlich begründet sein. Ihre Verzin-
sung und Tilgung aus Mitteln der Betriebseinnah-
men, insbesondere der Rundfunkgebühren, muss
auf Dauer gewährleistet sein.“

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden hinter dem Wort „Sparsamkeit“
die Wörter „sowie unter Berücksichtigung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung und der Ent-
wicklung der Haushalte der öffentlichen Hand“
eingefügt.

b) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:

„Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder das
Deutschlandradio finanzwirksame Selbstver-
pflichtungen erklärt haben, sind diese Bestandteil
des Ermittlungsverfahrens.“

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.
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3. In § 6 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „2,471 % der
Kosten“ ersetzt durch die Wörter „die Kosten ent-
sprechend seinem Anteil am Aufkommen der Rund-
funkgebühr“.

4. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8 

Höhe der Rundfunkgebühr

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie
folgt festgesetzt:

1. Die Grundgebühr: 5,52 Euro

2. Die Fernsehgebühr: 11,51 Euro.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Prozentzahl „92,2703“ er-
setzt durch die Prozentzahl „93,1373“, die Pro-
zentzahl „7,7297“ durch die Prozentzahl „6,8627“.

b) In Absatz 2 wird die Prozentzahl „62,2368“ er-
setzt durch die Prozentzahl „61,0994“, die Pro-
zentzahl „37,7632“ durch die Prozentzahl
„38,9006“.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „121,71258
Mio. Euro“ ersetzt durch den Betrag „145,96 Mio.
Euro“.

6. § 10 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten
beträgt 1,9275 vom Hundert des Aufkommens aus der
Grundgebühr und 1,8818 vom Hundert des Aufkom-
mens aus der Fernsehgebühr.“

7. § 14 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 14 

Umfang der Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse beträgt eins vom Hundert
des ARD-Nettogebührenaufkommens. Die Finanz-
ausgleichsmasse wird im Verhältnis 53,76 vom Hun-
dert zu 46,24 vom Hundert auf den Saarländischen
Rundfunk und Radio Bremen aufgeteilt.“

8. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2004“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

b) In Satz 4 wird das Datum „31. Dezember 2005“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

2251

Artikel 7
Änderung des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis
27. September 2002 (GV. NRW. 2003 S. 84) wird wie folgt
geändert:

1. § 14 Abs. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter  „,soweit die Aufsicht
über Rundfunk betroffen ist,“ gestrichen.

b) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen.

c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die Sätze 2
und 3.

2. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Die Stelle „jugendschutz.net“ wird von den Lan-
desmedienanstalten und den Ländern bis zum
31. Dezember 2008 gemeinsam finanziert.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und es werden
nach dem Wort „Stelle“ die Wörter „durch die
Länder“ eingefügt.

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

3. In § 26 Abs. 1 Sätze 3 und 4 wird das Datum „31. De-
zember 2006“ jeweils ersetzt durch das Datum
„31. Dezember 2008“.

2254

Artikel 8
Änderung des 

Mediendienste-Staatsvertrages

In § 25 Satz 3 des Mediendienste-Staatsvertrages
vom 20. Januar bis 12. Februar 1997 (GV. NRW. S. 158),
zuletzt geändert durch § 25 Abs. 4 des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages vom 10. bis 27. Septem-
ber 2002 (GV. NRW. 2003 S. 84), wird das Datum
„31. Dezember 2006“ ersetzt durch das Datum
„31. Dezember 2008“.

Artikel 9
Kündigung, In-Kraft-Treten, 

Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 8 geänder-
ten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündi-
gungsvorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme von
Artikel 6 Nr. 7 am 1. April 2005 in Kraft. Artikel 6
Nr. 7 tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. Sind bis zum
31. März 2005 nicht alle Ratifikationsurkunden bei
der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag
gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinter-
legung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des
Rundfunkstaatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages,
des ZDF-Staatsvertrages, des Deutschlandradio-
Staatsvertrages, des Rundfunkgebührenstaatsvertra-
ges, des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages, des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages und des Medien-
dienste-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus
den Artikeln 1 bis 8 ergibt, mit neuem Datum bekannt
zu machen.

Berlin, den 15. Oktober 2004

Für das Land 
Baden-Württemberg

Erwin  T e u f e l

Berlin, den 15. Oktober 2004

Für den 
Freistaat Bayern

Edmund  S t o i b e r

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das Land 
Berlin

Klaus  W o w e r e i t

Berlin, den 15. Oktober 2004

Für das Land 
Brandenburg

M.  P l a t z e c k

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für die 
Freie Hansestadt Bremen

H o f f m a n n

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für die 
Freie und Hansestadt Hamburg

Ole v.  B e u s t
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Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das Land 
Hessen

Stefan  G r ü t t n e r

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern

H.  R i n g s t o r f f

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das Land 
Niedersachsen

Christian  W u l f f

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das Land 
Nordrhein-Westfalen

Peer  S t e i n b r ü c k

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das Land 
Rheinland-Pfalz

Kurt  B e c k

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das 
Saarland

Peter  M ü l l e r

Berlin, den 14. Oktober 2004

Für den 
Freistaat Sachsen

Georg  M i l b r a d t 

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das 
Land Sachsen-Anhalt

W.  B ö h m e r

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für das 
Land Schleswig-Holstein

Heide  S i m o n i s

Berlin, den 8. Oktober 2004

Für den 
Freistaat Thüringen

Dieter  A l t h a u s

– GV. NRW. 2005 S. 192
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Genehmigung der 
4. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Region Aachen 
im Gebiet der Stadt Erkelenz

Vom 2. März 2005

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in
seiner Sitzung am 26. November 2004 die Aufstellung
der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den
Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen im
Gebiet der Stadt Erkelenz beschlossen (Allgemeiner
Siedlungsbereich Erkelenz-West).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 2. März 2005
– V.2 – 30.16.02.05 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landespla-
nungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landes-
ministerien genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landes-
planung.

Die 4. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für
den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region
Aachen wird beim Ministerium für Verkehr, Energie und
Landesplanung (Landesplanungsbehörde), der Bezirks-
regierung Köln (Bezirksplanungsbehörde) sowie dem
Kreis Heinsberg und der Stadt Erkelenz zur Einsicht für
jedermann niedergelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Ände-
rung des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
erfolgt nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungs-
gesetzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der
Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Ge-
bietsentwicklungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie
nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verletzung
innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung
bei der Bezirksregierung Köln (Bezirksplanungsbehör-
de) geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Genehmigung des Gebiets-
entwicklungsplanes oder deren Bekanntmachung ver-
letzt worden sind.

Düsseldorf, den 2. März 2005

Der Minister
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 199
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